
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:  
 
Der Rat beschließt, 
1. zu den während der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB und den 

während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zur 3. Änderung des Bebauungsplans 
Sechtem Nr. 7 die vorliegenden Beschlüsse, 
 

2. den vorliegenden Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Sechtem Nr. 7 
einschließlich der vorliegenden textlichen Festsetzungen sowie der vorliegenden 
Begründung gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
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